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Entscheidung des Bundesgerichtshof zu Kündigungsfristen in Wohnungsmiet-

verträgen, die vor dem 01.09.2001 abgeschlossen wurden

Am heutigen Tage hat der Bundesgerichtshof den nun seit Monaten schwelenden Streit der Instanz-

gerichte beendet, welche Kündigungsfristen für sog. Altmietverträge – abgeschlossen vor der Miet-

rechtsreform – gelten. 

Der Senat hat entschieden, dass die mietvertraglichen Formularklauseln, in denen die damalige ge-

setzliche Regelung wörtlich oder sinngemäß wiedergegeben wurde, weiterhin Bestand haben sol-

len! Der Mieter ist also an die nach damaligem Recht längeren, gestaffelten Kündigungsfristen ge-

bunden.

Der BGH verweist jedoch zur Abwendung unzumutbarer Nachteile auf die Möglichkeit der Stel-

lung eines Ersatzmieters.


